
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/9/1 6Ob13/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1977

Norm

AktG §140

AußStrG §16 BIII2e

Rechtssatz

Keine o3enbare Gesetzwidrigkeit bei Lösung der Frage, ob gemäß § 140 AktG ein vorläu8ger Bestätigungsvermerk

zulässig ist, ob ein Bestätigungsvermerk widerrufen oder nachträglich eingeschränkt werden kann und ob und

allenfalls in welcher Weise solche nachträgliche Änderungen veröffentlicht werden müssen.
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